
 
 

ZEUGNISERLÄUTERUNG (*) 
 

 

1. BEZEICHNUNG DES ABSCHLUSSZEUGNISSES (1) 

 

Lehrabschlussprüfungszeugnis Maler- und Beschichtungstechnik 
 

(1) In der Originalsprache 
 

2. ÜBERSETZTE BEZEICHNUNG DES ABSCHLUSSZEUGNISSES (2) 

 
(2) Falls gegeben. Diese Übersetzung besitzt keinen Rechtsstatus. 

 

3. PROFIL DER FERTIGKEITEN UND KOMPETENZEN 

 

Fachliche Kompetenzbereiche: 
 

1. Die Fachkraft im Lehrberuf Maler- und Beschichtungstechnik trägt Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen 
auf unterschiedliche Materialien wie Holz und Holzwerkstoffe, Mauerwerk, Putz, Beton, Leichtbauplatten, Metalle, 
Kunststoffe und Glas zu den Zwecken der Verschönerung, des Schutzes vor Witterungseinflüssen auf und 
kennzeichnet die entsprechenden Flächen (z. B. durch Beschriftungen). Sie stellt u.a. auch Wand-, Boden- und 
Deckenbeläge (z. B. Textilien, Tapeten, Vliese, Gewebe) her. Die Fachkraft kennt die je nach Verwendungszweck 
unterschiedlich zusammengesetzten Farben und Lacke (z. B. Dispersions-, Leim- oder Mineralfarben, Kalk, Lehm und 
Ton für Wandbemalungen, Kunstharz-, Nitro-, Acryl- oder Polyesterlacke für Anstriche auf Holz oder Metall, 
Rostschutzfarben, Imprägnieranstriche für Naturholz, Beschichtungen von Containern oder Schwimmbassins oder 
geeignete Außenfarben für Fassaden oder auch Denkmäler). 
 
2. Die Fachkraft wählt die benötigten Materialien aus und bereitet die entsprechenden Werkzeuge und Maschinen vor. 
Vor Beginn ihrer Arbeit überprüft sie die zu bearbeitenden Flächen z. B. auf Schäden wie Feuchtigkeit, Risse oder 
Unebenheiten des Untergrunds, Rostbildung bei Metallflächen usw. Sie entfernt alte Farbschichten und Anstriche 
durch Abbeizmittel, Abbrennen oder Abschaben, beseitigt Unebenheiten und Risse mit Spachtel- und Füllmassen 
oder Armierungen und glättet den Untergrund. Danach trägt sie Grundierungen auf, um die Haftung des Anstriches zu 
verbessern und seine Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. 
 
3. Die Fachkraft trägt die Farben händisch mit Bürsten, Pinseln oder Rollern oder auch mit Spritz- und Sprühgeräten 
auf, streicht und lackiert Holz- und Metalloberflächen und bringt auf Wunsch (auch vorgefertigte) Verzierungen und 
Schmuckelemente an. Zum Zweck der Wärmeisolierung (z. B. Wärmedämmverbundsystem, Calcium-Silikat-Platten) 
trägt sie auch spezielle Isolierbeschichtungen auf und behandelt Holzoberflächen durch Versiegeln, Wachsen, 
Polieren oder Ölen nach. 
 
Fachübergreifende Kompetenzbereiche:  
 

• Arbeiten im betrieblichen und beruflichen Umfeld 

• Qualitätsorientiertes, sicheres und nachhaltiges Arbeiten 

• Digitales Arbeiten  
 
 

 

4. TÄTIGKEITSFELDER, DIE FÜR DEN INHABER/DIE INHABERIN DES ABSCHLUSSZEUGNISSES ZUGÄNGLICH SIND (3) 
 
Tätigkeitsfelder: 
Einsatz u. a. in Klein- und Mittelbetrieben des Maler- und Anstreichergewerbes, in Betrieben des Baugewerbes und 
Baunebengewerbes, auf Fassadenrenovierung oder Denkmalpflege spezialisierte Einrichtungen (Bundesdenkmalamt) 
und Betriebe 
 

(3) Falls gegeben 
 
(*) Erläuterung 

Dieses Dokument wurde entwickelt, um zusätzliche Informationen über einzelne Zeugnisse zu liefern. Es besitzt selbst keinen Rechtsstatus. Die 
vorliegende Erläuterung bezieht sich auf den Beschluss (EU) 2018/646 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Mai 2018 über einen 
gemeinsamen Rahmen für die Bereitstellung besserer Dienste für Fertigkeiten und Qualifikationen (Europass).  
Weitere Informationen zu Europass finden Sie unter: http://europass.cedefop.europa.eu und www.europass.at 
 

Österreich 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Feuropass.cedefop.europa.eu%2F&data=04%7C01%7Cstoehr%40ibw.at%7C765a1a367e1d472e76dd08d978f5316f%7C95cf039f61374b16b16c71b873fc349b%7C1%7C1%7C637673816769095999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=77PeQ0xouT%2BfePme8Eyr5QgcM8zffVW4D4LaBjF31kY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.europass.at%2F&data=04%7C01%7Cstoehr%40ibw.at%7C765a1a367e1d472e76dd08d978f5316f%7C95cf039f61374b16b16c71b873fc349b%7C1%7C1%7C637673816769105991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tVNuLmG%2FtXvhPADVmveV7Pt%2Bke37GhDKKBq0I8KNgzc%3D&reserved=0


 
 

5. AMTLICHE GRUNDLAGEN DES ABSCHLUSSZEUGNISSES 

Bezeichnung und Status der ausstellenden Stelle 
 
 
Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer 
(Adresse siehe Zeugnis) 
 

Name und Status der nationalen/regionalen Behörde, 
die für die Beglaubigung/Anerkennung des 
Abschlusszeugnisses zuständig ist 
 
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus  
 

Niveau (national oder international) des 
Abschlusszeugnisses 
 
NQR/EQR 4 
ISCED 35 
 
 

Bewertungsskala/Bestehensregeln 
 
Gesamtkalkül: 
Mit Auszeichnung bestanden 
Mit gutem Erfolg bestanden 
Bestanden 
Nicht bestanden 
 

Zugang zur nächsten Ausbildungsstufe 
 
Zugang zur Berufsreifeprüfung oder einer Höheren 
Lehranstalt für Berufstätige. 
Zugang zum fachbezogenen Fachhochschulstudium, 
wobei jedoch Zusatzprüfungen abzulegen sind, wenn es 
das Ausbildungsziel des betreffenden Studienganges 
erfordert. 
 

Internationale Abkommen 
 
Zwischen Deutschland, Ungarn, Südtirol und Österreich 
gibt es internationale Abkommen über die gegenseitige 
automatische Anerkennung von Lehrabschlussprüfungen 
und anderen berufsbezogenen Abschlüssen. 
Auskünfte zu den gleichgestellten Lehrberufen erteilt das 
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und 
Tourismus.  
 

Rechtsgrundlage 
1. Maler- und Beschichtungstechnik-Ausbildungsordnung BGBl. II Nr. 141/2025 (Ausbildung im Betrieb) 
2. Rahmenlehrplan (Ausbildung in der Berufsschule) 
3. Der vorliegende Lehrberuf ersetzt den Lehrberuf Maler/in und Beschichtungstechniker/in (Ausbildungsordnung 

BGBl. II Nr. 181/2012), welcher mit 30. Juni 2025 ausgelaufen ist.  

 

6. OFFIZIELL ANERKANNTE WEGE ZUR ERLANGUNG DES ZEUGNISSES 

 
1. Ausbildung im Rahmen der vorgegebenen Maler- und Beschichtungstechnik-Ausbildungsordnung sowie des 

Berufsschullehrplans. Zulassung zur Lehrabschlussprüfung nach Zurücklegung der für den Lehrberuf 
festgesetzten Lehrzeit. Zweck der Lehrabschlussprüfung ist es festzustellen, ob sich der Lehrling die im 
betreffenden Lehrberuf erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse angeeignet hat und in der Lage ist, die dem 
erlernten Lehrberuf eigentümlichen Tätigkeiten selbst fachgerecht auszuführen. 

 

2. Zulassung zur Lehrabschlussprüfung gem. § 23 Abs. 5 Berufsausbildungsgesetz i.d.g.F. Ein/e Prüfungswerber/in 
kann ohne Absolvierung einer formellen Lehrlingsausbildung zur Lehrabschlussprüfung antreten, wenn er/sie das 
18. Lebensjahr vollendet hat und glaubhaft macht, dass die erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse durch eine 
entsprechend lange, einschlägige praktische Tätigkeit, Anlerntätigkeit oder durch den Besuch entsprechender 
Kursveranstaltungen etc. erworben wurden. 

 

 
Zusätzliche Informationen 
 

Zugang: Erfüllung der 9-jährigen Schulpflicht 
 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre bzw.  
 
Ausbildung im Betrieb: Die Ausbildung im Betrieb umfasst 4/5 der Gesamtausbildungszeit. Ziel der Ausbildung ist 
die Vermittlung qualifizierter berufsspezifischer Fertigkeiten und Kenntnisse gemäß § 3 der Ausbildungsordnung 
BGBl. II Nr. 141/2025 (vgl. Berufsbild). 
 
Ausbildung in der Berufsschule: 1/5 der Gesamtausbildungszeit ist für die schulische Ausbildung vorgesehen. Die 
Berufsschule hat die Aufgabe, den Lehrlingen grundlegende theoretische Kenntnisse zu vermitteln, ihre betriebliche 
Ausbildung zu ergänzen sowie ihre Allgemeinbildung zu erweitern. 
 
Weitere Informationen: (einschließlich einer Beschreibung des nationalen Qualifizierungssystems) finden Sie unter:  
http://www.zeugnisinfo.at und http://www.bildungssystem.at  
 
Nationales Europasszentrum: europass@oead.at 
Ebendorferstraße 7, A-1010 Wien  
 

http://www.zeugnisinfo.at/
http://www.bildungssystem.at/
mailto:info@europass-info.at

